
n der psychotherapeutischen Praxis

stellt sich immer wieder die Frage nach

der Vernetzungsarbeit. So kann der An-

stoß zu dieser Zusammenarbeit von

außen kommen, wie z.B. vom Haus-

oder Facharzt, sozialpsychiatrischen

Betreuungseinrichtungen, Beratungs-

stellen, Klinik, Sachwalter oder Bewäh-

rungshilfe. Der Bedarf an Vernetzungs-

arbeit drängt sich für die Psychothera-

peutIn jedoch oft aus der Arbeit mit

der KlientIn selbst auf. Die Bandbreite

erstreckt sich vom Informationsaus-

tausch bis hin zu einer kontinuierlichen

Zusammenarbeit.

Frage und Antwort ist das direkte Prin-

zip, doch als PsychotherapeutIn muss

ich in mir stets den Berufskodex prä-

sent halten und auf das Vertrauensver-

hältnis in der psychotherapeutischen

Beziehung mit der KlientIn achten.

Aufgrund der Aufklärungspflicht gilt es

gegenüber der KlientIn den gewünsch-

ten Informationsaustausch mit dem

Vernetzungspartner transparent zuma-

chen: dazu gehören Besprechung der

Diagnose, Medikamenten-Compliance,

Bekanntgabe von Setting und Frequenz,

sowie Definition des Behandlungs-

zieles.

Im Sinne der Sorgfaltspflichtmuss die

PsychotherapeutIn die Zustimmung der

KlientIn einholen, um dem Grundsatz

der Freiwilligkeit nachzukommen.

In der Vernetzung ist besonders auf die

Verschwiegenheitspflicht zu achten. Es

dürfen nur Inhalte aus dem psycho-

therapeutischen Prozess weitergeleitet

werden, die dem gemeinsamen Be-

handlungsplan und -ziel der Vernetze-

rInnen dienen und die von der KlientIn

nicht als Geheimnis definiert sind. In

Ausnahmefällen (Suizid, Selbstdestruk-

tion, Fremdgefährdung) gilt es im Sinne

der Eigenverantwortlichkeit als Psy-

chotherapeutIn zwischen dem gerin-

gerwertigen Schutz des Geheimnisses

und dem höherwertigen Schutz von

Leib, Leben und psychischer Gesund-

heit abzuwägen (Rechtsgüterabwä-

gung).

Deshalb ist es gerade in der Vernet-

zungsarbeit so wichtig, mit der KlientIn

genau abzuklären, was als Geheimnis

einzustufen ist. Dies kann auch zum

beiderseitigen Schutz schriftlich fest-

gehalten werden.

Die PsychotherapeutIn ist allerdings

gegenüber den Kassen und Privatver-

sicherungen verpflichtet Diagnose, Set-

ting, Frequenz und Honorar bekannt zu

geben. Die KlientIn sollte von einer evt.

Anfrage von Seiten einer Versicherung

in Kenntnis gesetzt werden.

Vernetzungsarbeit birgt auch einige

Risiken. So ist es im Sinne des Schutzes

der therapeutischen Beziehung bzw.

des therapeutischen Prozesses wich-

tig, sich im Informationsaustausch

weder als BegutachterIn noch als Be-

schützerIn funktionalisieren zu lassen.

Es besteht die Gefahr, sich aktiv im

Sinne der Triangulation zu verstricken.

Dies wäre der Fall, wenn – beispiels-

weise – eine PsychotherapeutIn An-

regungen bis hin zu Anweisungen der

FachärztIn, was in der Therapie zu be-

arbeiten ist, unkritisch übernimmt. Als

weiteres Beispiel sei Methodenkon-

kurrenz zwischen den behandelnden/

betreuenden Personen genannt, durch

die der laufende Prozess in der Einzel-

therapie gefährdet werden kann.

Folglich ist es empfehlenswert durch

eine achtsame Grundhaltung, sich im-

mer wieder Freiraum zu schaffen und

für Transparenz in der Beziehung zur

KlientIn zu sorgen. Kontinuierliche

Nachbesprechungen der Inhalte der

Vernetzungsarbeit mit der KlientIn ge-

hören dazu.

Durch die Umsetzung dieser ethischen

Überlegungen zur ambulanten Vernet-

zungsarbeit seitens der Psychothera-

peutIn wird auch die KlientIn in ihrer

Verantwortung ernst genommen. u
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